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1 Einleitung

1.1 Beauftragung

Die Logo verde Stadtplaner und 
Landschaftsarchitekten GmbH, Landshut wurde 
am 20.02.2025 von der Gemeinde Ainring  mit 
der 1. und 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Mitterfelden Nordwest - Gemeindebedarfsflä-
chen“ mit integriertem Grünordnungsplan sowie 
der 6. Änderung des Flächennutzungsplans im 
Parallelverfahren beauftragt.

Weiterhin wurde auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung die Erstellung folgender Gutach-
ten beauftragt:

 ● Städtebauliche und landesplanerische Ver-
träglichkeitsanalyse,

 ● Schalltechnische Untersuchung,

 ● Verkehrsuntersuchung,

 ● Hydrotechnische Untersuchung,

 ● Baugrunduntersuchung,

 ● Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag,

 ● Umweltverträglichkeitsvorprüfung - Allgemei-
ne Vorprüfung im Einzelfall.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Umweltprüfung
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und 
in einem Umweltbericht beschrieben und bewer-
tet werden. [...] Die Umweltprüfung bezieht sich 
auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand 
und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie 
nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleit-
plans angemessenerweise verlangt werden kann. 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwä-
gung zu berücksichtigen. [...]

(§ 2 Abs. 4 BauGB) 

Die Umweltprüfung ist in die bestehenden Ver-
fahrensschritte der Bauleitplanung integriert.

Sie ist als Regelverfahren für grundsätzlich alle 
Bauleitpläne ausgestaltet und zur Vereinheit-
lichung der bislang nebeneinander stehenden 
planungsrechtlichen Umweltverfahren (Um-
weltverträglichkeitsprüfung, Verträglichkeitsprü-
fung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) genutzt 
worden.

Umweltbericht 
Im Umweltbericht sind die auf Grund der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewer-
teten Belange des Umweltschutzes darzulegen. 
Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil 
der Begründung.

(§ 2a BauGB)

Der Umweltbericht dient im Rahmen der Betei-
ligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 und Abs. 2 
BauGB) und der Behörden (§ 4 Abs. 1 und Abs. 
2 BauGB) der Informationspflicht der Gemeinde.
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2 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans

2.1 Angaben zum Standort

2.1.1 Räumliche und inhaltliche Abgren-
zung 

Das Plangebiet befindet sich in der Gemein-
de Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, 
Bezirk Oberbayern. Der Geltungsbereich der 
6. Änderung des Flächennutzungsplans liegt am 
nordwestlichen Ortsrand des Ortsteils Mitter-
felden und umfasst gesamt ca. 28.190 m². Der 
Geltungsbereich umfasst folgende Grundstücke 
der Gemarkung Ainring: Fl.Nr. 370 (Tfl.), 457 
(Tfl.), 627 (Tfl.), 628 (Tfl.), 629, 629/1 (Tfl.), 629/2, 
632/1 (Tfl.), 2381 (Tfl.), 2382 (Tfl.), 2384, 2946 
(Tfl.), 2948 (Tfl.).

Der Geltungsbereich wird im Osten durch die 
Salzstraße sowie nördlich und westlich durch 
die Schwimmbadstraße (BGL 18) begrenzt. 
Teilflächen des Geltungsbereich befinden sich 
nördlich der Schwimmbadstraße östlich des be-
stehenden Freibads. Das Plangebiet wird derzeit 
landwirtschaftlich bzw. als Stellplatzfläche ge-
nutzt, auf Teilflächen befindet sich der proviso-
rische Standort des Kindergartens „Mooswichtl“ 
Mitterfelden.

Die Flächen im Geltungsbereich werden als Ge-
meinbedarfsflächen und randlich als öffentliche 
Verkehrsflächen dargestellt. Im Osten und im 
Westen des Plangebiets sind Erdgashochdruck-
leitungen der Energienetze Bayern eingetragen. 

Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet finden 
sich Hinweise zu Überschwemmungsbereichen 
sowie Wander- und Radwegen. Von Westen kom-
mend und die Schwimmbadstraße nach Nord-
westen fortführend ist ein örtlicher Wander- und 
Radweg dargestellt. Der entlang der Schwimm-
badstraße erfasste Überschwemmungsbereich 
beruht auf Aussagen der Feuerwehr Ainring, wo-
nach der Bereich in den letzten Jahren gefährdet 
und von Überschwemmungen betroffen war. 

Vor allem im Bereich der Schulsportanlagen und 
des Freibads sind bestehende Gehölze (Bäume, 
Sträucher, Baumgruppen, Feldgehölze) mit dem 
Ziel des Erhalts und einem Ersatz im Falle eines 
Verlusts dargestellt. 

Auf den zwischenzeitlich durch den Bebauungs-
plan „Mittelfelden Nordwest - Gemeinbedarfsflä-
chen“ überplanten Bebauungsplan „Mitterfelden 
A“ mit dessen rechtskräftigen Änderungen wird 
hingewiesen.

Die Festsetzungen der 1. Änderung bzw. der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Mitterfelden 
Nordwest - Gemeinbedarfsflächen“ berücksichti-
gen vorgenannte Darstellungen des Flächennut-
zungsplans nicht, der Flächennutzungsplan wird 
daher im Parallelverfahren im Rahmen der 6. Än-
derung fortgeschrieben.

2.1.2 Abgrenzung der Untersuchungsräu-
me

Der Umweltprüfung in der vorliegenden Fassung 
sowie der Bearbeitung des Umweltberichts wur-
den die folgenden Gutachten zugrunde gelegt, wel-
che auch Bestandteil der Verfahrensunterlagen 
zur verbindlichen Bauleitplanung sind:

 ● CIMA Beratung + Management GmbH: Städ-
tebauliche und landesplanerische Verträg-
lichkeitsanalyse Nahversorgung in Ainring, 
Stand 22.05.2024. München 2024

 ● Fachbüro Biologie Christoph Junge: Bebau-
ungsplan „Gemeinbedarfsflächen Mitterfel-
den Nord-West“ Fachbeitrag zur speziellen 
artenschtzrechtlichen Prüfung (saP), Stand 
08.10.2021 mit faunistischer Kartierung, 
Stand 07.10.2021, Bad Berneck i.F. 2021

 ● Max Zickler M.Sc. (TUM) Umweltplanung/
Ingenieurökologie: Naturschutzfachliche An-
gaben zum Artenschutz, Stand 15.05.2025. 
Wasserburg 2025
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 ● aquasoli Ingenieurbüro: Planungsgebiet 
Nordwest Gemeinbedarfsflächen, Gemein-
de Ainring - Mühlstätter Graben, Gewässer 
III. Ordnung - Hydrotechnische Stellungnah-
me, Stand 17.11.2021. Siegsdorf 2021

 ● aquasoli Ingenieurbüro: Bau eines Nahver-
sorgungszentrums der ALUEDA Südbayern 
GmbH, Überplanung Flurnummer 629 (Ge-
markung Ainring), Mühlstätter Graben, Ab-
schnitt Gewässer III. Ordnung, Hydrtech-
nisches Gutachten (Fortschreibung zur 
hydrologischen Untersuchung aus 2021), 
Stand 23.04.2025 mit Ergänzung vom 
02.06.2025. Siegsdorf 2025

 ● Logo verde Stadtplaner und Landschafts- 
architekten GmbH: Umweltverträglichkeits-
vorprüfung - Allgemeine Vorprüfung im Ein-
zelfall, Stand 04.04.2025, Landshut 2025

 ● PTV Transport Consult GmbH: Verkehrs- 
untersuchung Ainring - Mitterfelden Einzel-
handel, Stand 28.05.2025. Karlsruhe 2025

 ● Dipl. Geol. F. Ohin GmbH: Geotechnisches 
Baugrundgutachten Bauvorhaben Ainring, 
Salzstraße / Parkplatz Erlebnisbad, Stand 
02.04.2024 / 19.05.2025. Rohrdorf 2024 / 
2025

 ● Möhler + Partner Ingenieure GmbH: 
Schalltechnische Untersuchung 1. Änderung 
des Bebauungsplans „Mitterfelden Nordwest 
– Gemeinbedarfsflächen“, Gemeinde Ainring, 
Stand 06.06.2025. München 2025

Die gewählten Abgrenzungen sind den jeweiligen 
Gutachten zu entnehmen.

2.2 Art und Umfang des Vorhabens/ der 
Erschließung

Bei den Flächen im Plangebiet der 
vorhabenbezogenen 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Mitterfelden Nordwest - Ge-
meinbedarfsflächen“ handelt es sich um bereits 
beplante Flächen in städtebaulich integrierter 
Lage mit unmittelbarer Anbindung an bestehen-
de Erschließungsstrukturen. Es kommt zu kei-
nen Flächenausweisungen außerhalb bereits 
planungsrechtlich gesicherter bzw. faktisch be-
bauter Siedlungsbereiche, Die neu geplante Nut-
zung füllt eine Bedarfslücke im Gemeindegebiet 
und eine Baulücke in der Ortslage.

Bei der Aufstellung der vorhabenbezogenen  
1. Änderung des Bebauungsplans wurde somit 
das gesetzlich verankerte Ziel einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung und der Vorrang der 
Innenentwicklung im Sinne der § 1 Abs. 5, 1a Abs. 
2 BauGB berücksichtigt.

Gleiches gilt für die Plangebietsteilflächen der 
2. Änderung des Bebauungsplans „Mitterfelden 
Nordwest - Gemeinbedarfsflächen“ südlich der 
Schwimmbadstraße. Nördlich der Schwimmbad-
straße werden Außenbereichsflächen östlich des 
Schwimmbadareals mit öffentlichen Stellplätzen 
überplant. Es handelt sich um eine städtebauli-
che Entwicklung mit unmittelbarer Anbindung an 
das Freibadareal bzw. zugunsten der Gemeinbe-
darfsnutzungen im Umfeld der Schwimmbadstra-
ße mit Andienung über bestehende Stellplatzflä-
chen und Zufahrten.

Das Plangebiet ist infrastrukturell vollständig 
erschlossen. Es befinden sich mehrere, teil-
weise umzuverlegende Spartensysteme im 
Geltungsbereich.

Die Wärmeversorgung der entstehenden Gebäu-
de im Plangebiet muss nach Vorgabe der Ge-
meinde über das gemeindliche Fernwärmenetz 
erfolgen. Die Entwässerung des Grundstücks hat 
im Trennsystem zu erfolgen.
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2.3 Ziele und Festlegungen des Bauleit-
plans

Der Gemeinderat Ainring hat in seiner Sitzung am 
23.01.2024 die 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Mitterfelden Nordwest - Gemeinbedarfsflä-
chen“ beschlossen. Zweck der 1. Änderung des 
Bebauungsplans ist es, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Ansiedlung von großflächi-
gem Einzelhandel in siedlungsintegrierter Lage 
zu schaffen, um bestehende Einzelhandelsstruk-
turen in der Gemeinde zu ersetzen und bedarfs- 
und nachfragegerecht zu ergänzen. So soll die 
Gemeinde Ainring auch künftig ihrem landespla-
nerischen Versorgungsauftrag als Grundzentrum 
nachkommen und ein ausreichendes Angebot 
zur Deckung des Grundbedarfs der Bevölkerung 
vorhalten können.

Die derzeit in diesem Bereich festgesetzten Frei-
zeit- bzw. Sportanlagen sollen im unmittelbaren 
Umfeld jedoch weiterhin nachgewiesen werden. 
Hierzu werden im Rahmen der 2. Änderung des 
Bebauungsplans die bestehenden und geplan-
ten Schul- und Freizeitanlagen neu organisiert, 
wobei auch Bereiche nördlich der Kreisstraße 
BGL 18, unmittelbar am Schwimmbad und des-
sen Stellplätzen gelegen, einbezogen werden. 
Der diesbezügliche Aufstellungsbeschluss wurde 
am 18.02.2025 gefasst.

Für die geplanten Nutzungen im Bereich Mitter-
felden, Nähe Kreisverkehr Schmidinger Weiher, 
südlich und nördlich der Schwimmbadstraße, ist 
auch eine Änderung des Flächennutzungsplans 
erforderlich. Am 18.02.2025 hat der Gemein-
derat Ainring daher auch die 6. Änderung des 
Flächennutzungsplans im Parallelverfahren zu 
vorgenannten Änderungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplans beschlossen. Durch diese Än-
derungsverfahren sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Neuordnung der Frei-
zeitanlagen im Süden der Schwimmbadstraße, 
die Neuschaffung von Pkw-Stellplätzen östlich 
des Schwimmbadgeländes und für die Auswei-
sung eines Sondergebietes für großflächigen Ein-
zelhandel geschaffen werden.

Auf Kapitel 5 und 6 der Begründung wird verwie- 
sen.
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3 Übergeordnete Planungen / vorbereitende u. verbindliche 
Bauleitplanung

3.1 LEP / RP

Auf das Kapitel 2.1 der Begründung wird 
verwiesen.

3.2 Flächennutzungsplan Gemeinde 
Ainring

Auf das Kapitel 2.2 der Begründung wird 
verwiesen.

3.3 ABSP / ASK

Auf das Kapitel 2.3 der Begründung wird 
verwiesen.

3.4 Fachinformation Naturschutz

Auf das Kapitel 2.4 der Begründung wird 
verwiesen.
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4 Bestandsanalyse u. Bewertung der Umweltauswirkungen bei 
Durchführung der Planung

4.1 Schutzgüter Boden u. Wasser

Boden
Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch die 
geologische Einheit würmzeitlicher Schotter (Nie-
derterrasse bzw. Spätglazialterrasse), das anste-
hende Gestein lässt sich als sandiger Kies aus 
dem Quartär beschreiben. Bodenkundlich domi-
niert im Plangebiet fast ausschließlich Braunerde 
aus Verwitterungslehm (Flussmergel) über Car-
bonatsandkies bis -schluffkies (Schotter).

aus [6]

Hinsichtlich der Bodennutzung befindet sich im 
Plangebiet derzeit überwiegend landwirtschaftli-
che Nutzfläche in Form von Intensivgrünland. 

Die Grundstücke im Plangebiet sind nicht im Alt-
lastenkataster erfasst. Sollten aufgrund von Bode-
nuntersuchungen oder während Baumaßnahmen 
dennoch Bodenauffälligkeiten angetroffen wer-
den, welche z.B. auf eine Altlast hinweisen, ist 
unverzüglich das Landratsamt Berchtesgadener 
Land oder das Wasserwirtschaftsamt Traunstein 
zu verständigen.

Hinsichtlich des Schutzguts Boden haben die 
Nutzungen im größten Teil des Geltungsbereichs 
zu einer deutlichen anthropogenen Überprägung 
geführt. Unversiegelte Flächen erfüllen jedoch 
weiterhin Bodenfunktionen wie die Puffer- und 
Filterfunktion, die Wasserspeicher- und Erosi-
onsschutzfunktion oder die Ertrags- und Lebens-
raumfunktion, während die Böden im Bereich der 
versiegelten Flächen und der baulichen Anlagen 
keine entsprechenden Bodenfunktionen mehr 
abdecken.

Es besteht ein geringer Grundwasserflurabstand, 
welcher gemeinsam mit der hohen Durchlässig-
keit des geologischen Untergrunds zu einer ge-
ringen Sorptions- und Filterfähigkeit der Böden 
führt.

Durch die geplanten Maßnahmen werden bis-
her unversiegelte Flächen durch Gebäude und 
Erschließungsflächen versiegelt.

Indirekte Auswirkungen auf angrenzende Boden-
strukturen außerhalb des Geltungsbereichs sind 
nicht zu erwarten.

Eine Versickerung von Niederschlagswasser wird 
durch die Vorgaben zur Niederschlagswasserbe-
seitigung jedoch weiterhin gewährleistet.

Der belebte Oberboden ist vor Baubeginn jeder 
Maßnahme abzuheben, in nutzbarem Zustand 
zu erhalten und wieder einzubauen. Ansonsten 
ist dieser vor Vernichtung zu schützen. Die Zwi-
schenlagerung des Oberbodens muss in Mie-
ten von max. 2 m Höhe und 4 m Breite am Bö-
schungsfuß erfolgen. Die Mieten dürfen nicht mit 
Maschinen befahren werden. Das zwischengela-
gerte Bodenmaterial ist durch Zwischeneinsaat 
zu begrünen, sofern keine direkte Verwertung 
vorgesehen ist. Bei einer Lagerungsdauer über 
sechs Monate ist das Zwischenlager gemäß DIN 
19731 mit tiefwurzelnden, winterharten und stark 
wasserzehrenden Pflanzen zu begrünen. Bei Erd- 
und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens 
vor physikalischen und stofflichen Beeinträchti-
gungen sowie zur Verwertung des Bodenmateri-
als die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 
zu berücksichtigen. Das Befahren von Boden ist 
bei ungünstigen Boden- und Witterungsverhält-
nissen möglichst zu vermeiden.

Ansonsten sind Schutzmaßnahmen entspre-
chend DIN 18915 zu treffen. Es wird empfohlen, 
entsprechend DIN 19639, die Baumaßnahme in 
der Planungs- und Ausführungsphase von einer 
qualifizierten bodenkundlichen Baubegleitung 
beaufsichtigen zu lassen.

Hinsichtlich der Eignung des Bodens als Bau-
grund wurde eine vorhabenbezogene Bau-
grunderkundung zum Einzelhandelsstandort 
beauftragt, deren Ergebnisse nachfolgend zu-
sammenfassend dargestellt werden.
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Der anstehende Verwitterungslehm ist als 
schwach durchlässig einzustufen und eig-
net sich nicht zur geregelten Versickerung von 
Niederschlagswasser. Aufgrund seiner stark va-
riierenden Zusammensetzung und Schichtdi-
cke eignet er sich nicht zur Abtragung von Trag-
werkslasten in den Untergrund. Verkehrsflächen 
können auf dem Verwitterungslehm gegründet 
werden, wenn seine Tragfähigkeit mit einem Teil-
bodenersatzkörper erhöht wird.

Nach DIN 1054 Tabelle A 6.3 ist der Kies über 
dem Grundwasser mitteldicht gelagert und nimmt 
im Grundwasser eine lockere Lagerung an. Er ist 
nach DIN 18130 als stark durchlässig einzustufen 
und zur Versickerung von Niederschlagswasser 
geeignet. Der Kies ist als ein tragfähiger und nur 
zu geringen Setzungen neigender Baugrund zu 
bewerten.

Die hohe Lagerungsdichte der sandigen Ab-
schnitte und die halbfeste bis feste Konsistenz 
der Schluffe ist für die Beckenablagerungen in 
der Region ungewöhnlich. Bei Kontakt mit Was-
ser gehen die Beckenablagerungen in eine locke-
re Lagerung bzw. weiche bis steife Zustandsform 
über. Eine Versickerung von Niederschlagswasser 
ist in den Beckenablagerungen nicht möglich. 
Insgesamt können die Beckenablagerungen als 
ein tragfähiger und nur zu geringen Setzungen 
neigender Baugrund beurteilt werden.

Die angenommene Gründungssohle des Gebäu-
des liegt zum Großteil im tragfähigen Kies und 
kleinräumig im nicht tragfähigen Verwitterungs-
lehm. Es wird vorgeschlagen das Gebäudetrag-
werk flach auf einer biegesteifen Bodenplatte im 
Kies zu gründen.

Kellergeschosse liegen im Grundwasserschwan-
kungsbereich, diese sind daher aus wasserdich-
tem Beton als eine sogenannte weiße Wanne 
herzustellen.

aus [19]

Für das Schutzgut Boden sind mäßige Auswir-
kungen zu erwarten.

Wasser
Bezüglich des Schutzguts Wasser sind sowohl 
Oberflächen- als auch das Grundwasser im 
Geltungsbereich relevant. Unmittelbar nördlich 
des Plangebiets verläuft entlang der Schwimm-
badstraße der Mühlstätter Graben. Um sicher-
zustellen, dass von diesem Graben keine Über-
schwemmungsgefahr ausgeht und die Planung 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Hoch-
wassersituation, hier auch für Ober- und Un-
terlieger, erzeugt, wurde zum Bebauungsplan 
„Mitterfelden Nordwest - Gemeinbedarfsflächen“ 
eine hydraulische Untersuchung (Aquasoli 2021) 
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass bei 
einem angesetzten hundertjährlichen Hochwas-
serereignis (HQ100 = 10 m³/s), v.a. aufgrund der 
Höhenlage der Salzburger Straße, innerhalb des 
Geltungsbereichs keine Überschwemmungen 
stattfinden.

In 2025 erfolgte eine Fortschreibung des hydro-
technischen Gutachtens zum gegenständlichen 
Vorhaben. Die Ergebnisse der Berechnungen 
für die bestehende Hochwassergefahrenfläche 
HQ100, WB ergeben, dass der Mühlstätter Gra-
ben abschnittsweise nicht die benötigte hydrauli-
sche Leistungsfähigkeit besitzt, um den Hochwas-
serabfluss im Abschnitt abführen zu können. Die 
zahlreichen Gewässerüberbauten zur Querung 
des Bachlaufs sorgen im Hochwasserabfluss wei-
terhin für eine Reduktion des Abflussquerschnitts. 
Aufgrund der Einarbeitung der Vermessungs-
punkte im Vorhabenbereich können die rechtssei-
tigen Ausuferungen in Richtung der Flurnummer 
629 (Gemarkung Ainring) reduziert bzw. gänzlich 
verhindert werden. Es verbleiben die linksseiti-
gen Vorlandausuferungen auf den landwirtschaft-
lichen Flächen auf Höhe des Kreisverkehrs. In-
folge des Wasserspiegelaufstaus durch die im 
Hochwasserabfluss liegende Gewässerüberque-
rung kommt es nach der Modellüberarbeitung nur 
noch zu lokalen Ausuferungen auf der Schwimm-
badstraße. Ein Überströmen des Straßenkörpers 
liegt nicht mehr vor. Die maximalen Wassertiefen 
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auf der Schwimmbadstraße liegen bei maximal 
ca. 0,02 m. Die Flurnummer 629 (Gemarkung 
Ainring) liegt nach aktueller Berechnung nicht 
mehr innerhalb der Hochwassergefahrenfläche 
HQ100, WB und bedingt keine wasserwirtschaft-
lichen Ausgleichsmaßnahmen.

Die maximalen Fließtiefen in der Bestandssitu-
ation und nach Einarbeitung der Bestandsver-
messung für den Lastfall HQextrem. Der Mühl-
stätter Graben besitzt, wie bereits beschrieben, 
abschnittsweise nicht die benötigte hydraulische 
Leistungsfähigkeit, um den Hochwasserabfluss 
im Abflussquerschnitt abführen zu können. Die 
Folge ist, dass sich rechtsseitig der Schwimm-
badstraße ein Abflussast im Vorland ausbildet, 
der in nord- / nordöstlicher Richtung, parallel 
zum Mühlstätter Graben, abfließt. Aufgrund des 
leicht erhöhten Straßenkörpers kann der Vor-
landabfluss nicht mehr dem Gewässer zu strö-
men und es kommt zu einer nahezu vollständigen 
Überströmung der Flurnummer 629 (Gemarkung 
Ainring). Zusätzlich kommt es an der Schwimm-
badstraße auf Höhe des Kreisverkehrs zu einer 
Überströmung des Straßenkörpers. Der maxima-
le Wasserspiegel auf Flurnummer 629 (Gemar-
kung Ainring) liegt bei 430,71 m ü. NHN.

aus [13] und [18]

Der mittlere Grundwasserflurabstand wird auf 
Basis der nächstliegenden amtlichen Messstellen 
und unter Miteinbeziehung der Erkenntnisse be-
nachbarter Bauvorhaben auf 4,50 bis 5,00 m, der 
geringste Flurabstand auf ca. 2,50 m bis 3,00 m ein-
geschätzt. Der geringe Grundwasserflurabstand 
führt, gemeinsam mit der hohen.Durchlässigkeit 
des geologischen Untergrunds, zu einer Empfind-
lichkeit des Grundwassers gegenüber Stoffeinträ-
gen und gleichzeitig zu einer geringen Sorptions- 
und.Filterfähigkeit der Böden. Die Fläche ist in 
der Hinweiskarte „Oberflächenwasserabfluss und 
Sturzflut“ des Bayerischen Landesamtes für Um-
welt erfasst.

Durch die geplanten Maßnahmen wird ein großer 
Teil des Plangebiets versiegelt, wodurch es für 

die Grundwasserneubildung nicht mehr direkt zur 
Verfügung steht. Durch unversiegelte Flächen 
und festgesetzte Pflanzgebote bleibt die direkte 
Grundwasserneubildung in diesen Bereichen in-
takt. Der Wasserhaushalt verändert sich durch 
die erforderlichen Versiegelungen kleinräumig.

Flächen für Stellplätze sind zur Versickerung des 
Niederschlagswassers auf dem eigenen Grund-
stück in wasserdurchlässiger Bauweise (z. B. als 
Pflaster mit Rasenfuge oder Dränpflaster) herzu-
stellen, ausgenommen übderdachte Stellplätze.

Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit auf 
dem Grundstücken zurückzuhalten und zu ver-
sickern. Dabei ist eine breitflächige Versicke-
rung über eine belebte Oberbodenschicht anzu-
streben. Ist eine breitflächige Versickerung nicht 
möglich, so ist eine linienförmige Versickerung 
z.B. mittels Mulden-Rigolen oder Rigolen zu re-
alisieren. Der Kies ist nach DIN 18130 als stark 
durchlässig einzustufen und zur Versickerung 
von Niederschlagswasser geeignet. Der Verwit-
terungslehm ist aufgrund seines hohen Feinkor-
nanteils als nahezu undurchlässig einzustufen 
und ist mit der Versickerungsanlage zu durchsto-
ßen. Die Versickerungsanlage muss mindestens 
0,5 m in den Kies einbinden. Zur Versickerung 
eignet sich z.B. eine Rohrrigolenanlage.

aus [19]

Hiervon abweichende Niederschlagswasser-
beseitigung ist mit dem Landratsamt Berchtes-
gadener Land und dem Wasserwirtschaftsamt 
Traunstein abzustimmen und im Entwässe-
rungsantrag vorzulegen. Es ist eigenverantwort-
lich zu prüfen, inwieweit bei der Beseitigung 
von Niederschlagswasser eine gestattungsfreie 
Versickerung bzw. Gewässereinleitung vor-
liegt. Sofern die Voraussetzungen zur Anwen-
dung der Niederschlagswasserfreistellungsver-
ordnung (NWFreiV) nicht gegeben sind, so ist 
beim Landratsamt Berchtesgadener Land eine 
wasserrechtliche Gestattung mit entsprechenden 
Unterlagen zu beantragen.
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Parallel zum Bauantrag ist ein qualifizierter Ent-
wässerungsantrag einzureichen, der frühzei-
tig mit dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein 
abzustimmen ist. Durch den Bauherrn ist die 
Funktionstüchtigkeit der gewählten Systeme und 
das erforderliche Gesamtvolumen nachzuweisen. 
Die wasserrechtlichen Bestimmungen insbeson-
dere § 8 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz – WHG 
(Behördliche Erlaubnis oder Bewilligung bei einer 
Benutzung der Gewässer, Grundwasserableitung 
und Umleitung) und § 62 WHG (Anforderungen 
an den Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen) sind einzuhalten.

Sollte belastetes Material ausgekoffert werden 
und sich die Dringlichkeit nach einer Zwischen-
lagerung von kontaminiertem Material ergeben, 
so darf diese Zwischenlagerung nur in nieder-
schlagswassergeschützter Form erfolgen.

Infolge von Starkregenereignissen können im 
Bereich des Bebauungsplans Überflutungen 
auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bau-
liche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das 
Eindringen von oberflächlich abfließendem Was-
ser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft ver-
hindert. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren 
sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, 
z. B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden. Auf 
Grundstücken mit einer abflusswirksamen (be-
festigten) Fläche von größer 800 m² ist mit einem 
Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 eine 
Drittbeeinträchtigung zu prüfen. Der Nachweis 
ist dem Landratsamt Berchtesgadener Land 
vorzulegen.

Gering verschmutztes Niederschlagswasser von 
privaten, befestigten Flächen muss auf den Bau-
grundstücken ordnungsgemäß versickert werden. 
Die Versickerung soll vorzugsweise breitflächig 
und über eine mindestens 30 cm mächtige be-
wachsene Oberbodenzone erfolgen. In Berei-
chen mit Versickerung des Niederschlagswassers 
sind – sofern Metalldächer zum Einsatz kommen 
sollen – nur Kupfer- und Zinkbleche mit geeigne-
ter Beschichtung oder andere wasserwirtschaft-
lich unbedenkliche Materialen (z. B. Aluminium, 

Edelstahl) zulässig. Sofern in außen aufgestell-
ten nicht überdachten technischen Aufbauten 
(z. B. Lüftungsanlagen) mit wassergefährdenden 
Stoffen umgegangen wird (z. B. Kältemittel) ist 
das anfallende Niederschlagswasser gesondert 
zu beseitigen. Die Flächen sind entsprechend 
klein zu halten und abzugrenzen.

Aufgrund des nahegelegen Mühlstätter Gra-
bens besteht im Plangebiet ein geringer 
Grundwasserflurabstand, welcher gemein-
sam mit der hohen Durchlässigkeit des geolo-
gischen Untergrunds zu einer Empfindlichkeit 
des Grundwassers gegenüber Stoffeinträgen 
führt, weshalb die Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung bzw. zu den überbaubaren 
Grundstücksflächen oberirdisch eine ausreichen-
de bauliche Kubatur zulassen müssen, damit Un-
tergeschosse nicht zwingend realisiert werden 
müssen. So können Bodeneingriffe bei entspre-
chender planlicher Ausdetaillierung weitgehend 
reduziert werden.

Für das Schutzgut Wasser sind geringe bis mäßi-
ge Auswirkungen zu erwarten.

4.2 Schutzgüter Tiere u. Pflanzen

Im Plangebiet befinden sich keine kartierten 
Biotope. Außer naturschutzfachlich wenig be-
deutsamen, intensiv genutzten Acker- bzw. 
Grünlandflächen finden sich lediglich junge, 
straßenbegleitende Einzelbäume sowie Hecken-
strukturen als Begleitpflanzung von Parkplätzen 
und Erschließungsflächen im Geltungsbereich. 
Im Hinblick auf Tiere, Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt unterliegen Plangebiet und Umfeld 
bereits im Ausgangszustand intensiver anthro-
pogener Nutzung und Überprägung. Außerhalb 
des Plangebiets befinden sich höherwertige 
Gehölzbestände entlang des Sonnwiesgrabens 
sowie im Bereich des Freibads, welche durch die 
Festsetzungen zur Grünordnung im Rahmen der 
2. Änderung des Bebauungsplans innerhalb des 
Plangebiets ergänzt bzw. fortgesetzt werden.
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Durch das Fachbüro Biologie Christoph Junge 
wurde ein Fachbeitrag zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung, Stand 08.10.2021, für 
den rechtskräftigen Bebauungsplan „Mitterfelden 
Nordwest - Gemeinbedarfsflächen“, durch M.Sc. 
(TUM) Max Zickler wurde ein ergänzender arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag, Stand 15.05.2025, 
zum gegenständlichen Vorhaben erstellt. Die Gut-
achten sind Bestandteil der Verfahrensunterlagen 
und liegen dem Bebauungsplan einschließlich 
Begründung und Umweltbericht zugrunde. 

Aufgrund vorhandener Biotopstrukturen und 
standörtlicher Gegebenheiten sind Vorkom- 
men europarechtlich geschützter Arten im 
Untersuchungsgebiet zu erwarten. Als Vor- 
belastung für Biotopverbund und ökolo- 
gischen Austausch wirkt die stark befah- 
rene Schwimmbadstraße. Sie erzeugt Zerschnei- 
dungseffekte und bringt Lärm- und Schadstoff- 
emissionen mit sich.

4.2.1 Tiere

Gemäß dem Fachbeitrag zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung des Fachbüros Biolo-
gie Christoph Junge vom 08.10.2021, erstellt zur 
Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplans 
„Mitterfelden Nordwest - Gemeinbedarfsflä-
chen“, sowie gemäß ergänzendem artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag von M.Sc. (TUM) Max 
Zickler vom 15.05.2025, sind im Zuge von bau-
lichen Vorhaben im Plangebiet artenschutzfach-
liche Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen. Als 
Vermeidungsmaßnahmen werden alle Vorkeh-
rungen bezeichnet, die auf die Minderung oder 
vollständige Vermeidung von Beeinträchtigungen 
der geschützten Tier- und Pflanzenarten abzielen.

Vermeidungsmaßnahme V1
Eingriffe in bestehende Gehölzbestände fin-
den nur zu den gesetzlich zulässigen Zei-
ten und somit nicht von 01.03. bis 30.09. 
(§ 39 BNatSchG, Art. 16 BayNatSchG) statt.

Vermeidungsmaßnahme V2
Die Baufeldfreimachung auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen findet mit Hinblick auf mögliche 
Bodenbrütergelege nicht zwischen 01.03. und 
31.08. statt. Zu beachten ist auch, dass die Bautä-
tigkeit unmittelbar nach der Baufeldfreimachung 
beginnen sollte, um eine spätere Besiedlung aus-
schließen zu können.

Vermeidungsmaßnahme V3
Der Abriss von Gebäuden (insbesondere solche 
mit älteren Verkleidungen, Spalten, Einschlupfen) 
ist nur im Zeitraum von September bis November 
zulässig.

Vermeidungsmaßnahme V4
Der benötigte Arbeitsraum für bauliche Maßnah-
men ist auf ein bautechnisches Mindestmaß zu 
begrenzen, angrenzende Vegetationsbestände 
sind zu erhalten. Insbesondere im Bereich von 
Gehölzflächen und im Bereich von Lebensräu-
men wertgebender Arten ist besondere Vorsicht 
geboten. Die naturschutzfachlich wertvollen 
Strukturen, einschließlich Gehölze und potenziel-
le Brutplätzen, entlang der südlichen Grenze des 
Plangebiets auf Grundstück Fl.Nr. 2948 werden 
vor Beginn der Baumaßnahme entsprechend der 
RAS-LP 4 bzw. R SBB und DIN 18920 durch das 
Aufstellen von Bauzäunen / Baumschutzzäunen 
geschützt. Die zu schützenden Bereiche sind so 
groß wie möglich zu halten, wobei ein Richtwert 
von 1,50 m über die Kronenbreite des Baumes 
eingehalten werden sollte. Im Bereich der Kro-
nentraufe von Bäumen ist darauf zu achten, dass 
keine Handlungen mit schwerem Gerät durchge-
führt werden. Ökologisch wertvolle Lebensraum-
strukturen werden während der Baumaßnahme 
vor mechanischer Belastung, Abgrabung oder 
Überfüllung geschützt. Lagerflächen müssen au-
ßerhalb von Biotop- und Gehölzflächen und fern 
von Lebensräumen geschützter Arten errichtet 
werden.

Vermeidungsmaßnahme V5
Die Rodung von Gehölzen am westlichen 
Rand des bestehenden Parkplatzes und die 
Baufeldfreimachung im Plangebiet müssen 
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außerhalb der sensiblen Brutvogelzeit und der 
Winterquartierszeit von Fledermäusen von Sep-
tember / Oktober bis Februar durchgeführt wer-
den. Um den Lebensraum für den Zeitraum der 
Baumaßnahmen unattraktiv als Brutstandort für 
den Turmfalken zu gestalten, ist der Beginn der 
baulichen Tätigkeit in die Herbst- / Wintermonate 
zu legen. Der Gehölzriegel entlang der südlichen 
Grenze des Plangebiets auf Grundstück Fl.Nr. 
2948 ist zu erhalten.

Vermeidungsmaßnahme V6
Vogelgefährdende Glasflächen, insbesonde-
re Lärmschutzverglasung sowie Verglasung 
an Durchgängen und Eckverglasungen sind 
unzulässig.

Vermeidungsmaßnahme V7
In den Außenanlagen ist gemäß § 11a BayNat-
SchG eine streulichtarme und insektenfreundli-
che Beleuchtung vorzusehen und auf das zwin-
gend erforderliche Maß zu beschränken. Es sind 
LED-Leuchtmittel nach den aktuellen techni-
schen Standards mit warmweißer Farbtempera-
tur (<1.000 Kelvin) zu verwenden. Die Höhe von 
Mastleuchten ist so niedrig wie möglich zu wäh-
len, seitliche Abstrahlwinkel sind zu minimieren. 
Dies gilt auch für Flutlichtanlagen.

Außerhalb des Baustellenbetriebs die Beleuch-
tung auf den für die Arbeits- und Verkehrssicher-
heit notwendigen Umfang zu beschränken. Es 
sind insektenfreundliche LED-Beleuchtungskör-
per zu verwenden, um die Anlockung von Insek-
ten weitestgehend zu reduzieren. Das Anstrahlen 
von Bannern zu Werbezwecken ist unzulässig.

Baubedingte Lärmentwicklungen sind auf ein 
Minimum zu reduzieren, (Bau-)Arbeiten sind 
während der Tagesstunden durchzuführen, um 
Beeinträchtigungen von mobilen Arten (Vögel, 
Fledermäuse) zu vermeiden.

aus [12] und [16]

Es sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich.

Folglich ergeben sich unter Einhaltung der 
Vermeidungsmaßnahmen durch das Vorhaben 
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände.

Nachfolgend erfolgt eine kurze zusammenfassen-
de Darstellung des untersuchten Artenspektrums:

Reptilien
Der Lebensraum im Plangebiet wurde als für 
geschützte Kriechtierarten ungeeignet beurteilt. 
Eine vertiefte Prüfung fand folglich nicht statt.

Amphibien
Der Lebensraum im Plangebiet wurde als für 
geschützte Kriechtierarten ungeeignet beurteilt. 
Eine vertiefte Prüfung fand folglich nicht statt.

Fische, Libellen, Käfer, Weichtiere
Der Lebensraum im Plangebiet wurde als für ge-
schützte Fische, Liebellen, Käfer- und Weichtier-
arten ungeeignet beurteilt. Eine vertiefte Prüfung 
fand folglich nicht statt.

Tagfalter
Der Lebensraum im Plangebiet wurde als für ge-
schützte Schmetterlingsarten ungeeignet beur-
teilt. Eine vertiefte Prüfung fand folglich nicht statt.

Vögel
Im Rahmen beider Untersuchung fanden sich 
auf der Untersuchungsfläche und im angrenzen-
den Umfeld insgesamt 17 Vogelarten. Weitere 
16 Arten wurden als potentiell möglich eingestuft, 
darunter die Feldlerche. 

Die Gehölzbestände zum südlich angrenzenden 
Sportplatz, die Gehölze nördlich angrenzend auf 
dem Schwimmbadgelände und das Begleitge-
hölz entlang des Sonnwiesgraben bieten ideale 
Voraussetzungen und potentielle Lebensräume 
für gehölzgebundene Vogelarten. Die strukturier-
ten Gehölzbestände auf der Parkplatzfläche bie-
ten der Vogelfauna einen potenziellen Nahrungs-
raum. Der Lebensraum entlang der Fl.Nr. 2948 
stellt ein potentielles Fortpflanzungshabitat dar. 
Eine besondere Bedeutung besitzt das UG in den 
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Randbereichen für Gehölzbrüter und für Gebäu-
de-/Nischenbrüter (Haussperling).

Die Schwerpunktarten Feldlerche, Kiebitz und 
Neuntöter konnten weder im Untersuchungsge-
biet, noch im Umfeld nachgewiesen werden. 

Haus- und Feldsperling, Lachmöwe sowie Star 
fanden sich im Gebiet lediglich als temporäre 
Nahrungsgäste. Ein negativer Einfluss des Vor-
habens auf die lokalen Populationen dieser Arten 
ist nicht zu erwarten.

Womögliche Brutstandorte des Turmfalken, als 
streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 
BNatSchG, wurden erfasst.

aus [16]

Fledermäuse
Der Lebensraum im Untersuchungsgebiet ist po-
tentiell für 18 Arten geeignet. Eine Art, die Nord-
fledermaus, konnte vor Ort nachgewiesen wer-
den. Insbesondere der nord-westliche Bereich 
wurde intensiv als Jagdgebiet genutzt.

Weitere naturschutzrelevante Arten
Es ergaben sich keine Hinweise auf weitere rele-
vante Arten im Bereich der Untersuchungsfläche.

aus [12]

Für das Schutzgut Tiere sind geringe Auswirkun-
gen zu erwarten.

4.2.2 Pflanzen

Außer naturschutzfachlich wenig bedeutsamen, 
intensiv genutzten Grünland- und Ackerflächen fin- 
den sich, wie vorstehend beschrieben, le-
diglich junge, straßenbegleitende Einzelbäu- 
me sowie Heckenstrukturen als Begleit-
pflanzung von Parkplätzen und Erschlie- 
ßungsflächen im Geltungsbereich. Im Hinblick 
auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 
unterliegen Plangebiet und Umfeld bereits im 

Ausgangszustand intensiver anthropogener Nut-
zung und Überprägung.

aus [4] und [8]

Im Umfeld des Plangebiets finden sich hochwer-
tigere Grünstrukturen, insbesondere große, öko-
logisch wirksame Einzelbäume und Gehölzberei-
che. Besonders wertvoll sind

• der Großbaumbestand auf den Freiflächen 
des Erlebnisbads mit beeindruckenden Ex-
emplaren von Winter-Linden, Stiel-Eichen, 
Vogel-Kirschen und einzelnen Kiefern,

• die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Groß-
baumreihe östlich des Schulsports aus Win-
ter-Linden und Berg-Ahorn,

• die dichte, 10 m breite Baumhecke aus 
Nadel- und Laubgehölzen nördlich des 
Schulspielfeldes,

• die großen Winter-Linden und Berg-Ahorn 
über den Stellplätzen östlich der Mittelschule 

• die gewässerbegleitenden Gehölzstrukturen 
am Sonnwiesgraben

• und die Bäume entlang des Rad- und Fuß-
wegs südlich und westlich des Schulgeländes.

Diese Strukturen werden strukturell im Plange-
biet aufgegriffen und im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung durch Festsetzungen der 
Grünordnung ergänzt. Für Baumfällungen werden 
entsprechende Ersatzpflanzungen vorgesehen.

Für das Schutzgut Pflanzen sind geringe Auswir-
kungen zu erwarten.

4.3 Schutzgüter Landschaft u. Erholung

Das Landschaftsbild wird maßgeblich von den 
Einrichtungen für Freizeit- und Sport, für Kinder-
betreuung und den Schulen sowie bestehendem 
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Geschosswohnungsbau, und landwirtschaftli-
chen Flächen geprägt.

Südlich des Geltungsbereichs prägen die Gebäu-
de der Grund- und Mittelschule Mitterfelden mit 
Sporthalle· und Sportflächen die nähere Umge-
bung. Die Gebäude der Schulen entwickeln sich 
bis zu viergeschossig, teils mit flach geneigtem, 
teils mit Flachdach. Im Gebäudeteil westlich der 
Grundschule ist die Kinderkrippe „Zwergerlstu-
be“ untergebracht. Nordwestlich bzw. westlich 
des Geltungsbereichs liegt das zweigeschossi-
ge Erlebnisbad Mitterfelden mit geneigtem Dach. 
Neben mehreren Schwimmbecken bestehen hier 
weitläufige Liegewiesen mit kleinen Spielflächen. 
Beidseits der Schwimmbadstraße sind umfang-
reiche Stellplatzanlagen für Kfz und Fahrräder 
situiert. Östlich des Plangebiets schließen ein 
Gewerbegebiet und ein Mischgebiet an, nördlich 
grenzt der Geltungsbereich an die freie Feldflur.

Die Siedlungsstrukturen einschließlich Erschlie- 
ßungsflächen und Stellplatzanlagen des nähe-
ren Umfelds sind durch optisch gut wirksame 
Gehölzpflanzungen gegliedert und miteinander 
vernetzt. Dadurch entsteht insgesamt ein at-
traktives, landschaftlich eingebundenes Erschei-
nungsbild des nordwestlichen Siedlungsbereichs 
von Mitterfelden. Lediglich die stark befahrene 
und breit ausgebaute Schwimmbadstraße hat 
in diesem Bereich eine abgrenzende und zer-
schneidende Wirkung. Die Salzstraße ist mittels 
einer beidseitigen Allee als attraktive Ortszufahrt 
ausgestaltet.

Parallel zur Schwimmbadstraße verläuft ein Rad-
weg (Name: Landkreis Berchtesgadener Land 
- Wegenetz des Landkreises; Verkehrsaufkom-
men: hoch: 2%, mittel: 22%, kein oder gering: 
76 %; Freizeitwege-ID: 24973).

Der Fuß- und Radweg soll im Zuge des Vorha-
bens erhalten werden.

Die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
festgesetzten Maßnahmen der Grünordnung die-
nen der optischen Einbindung der neu entstehen-
den baulichen Anlagen und Erschließungsflächen 
in den landschaftlichen Kontext. Die Ein- bzw. 
Durchgrünung des Plangebiets wird durch Ein-
zelbaum- und Baumgruppenpflanzungen, durch 
Pflanzgebote zur Herstellung von Heckenstruktu-
ren und Vorgaben zur Begrünung von Dächern 
gewährleistet. So soll die gelungene Eingrünung 
des Bestands fortgesetzt und ergänzt werden, 
um auch weiterhin, trotz großdimensionierter 
baulicher Strukturen, ein grünes Erscheinungs-
bild der nordwestlichen Ortszufahrt von Mitterfel-
den gesichert werden.

Für die Schutzgüter Landschaft und Erholung 
sind geringe Auswirkungen zu erwarten.

4.4 Schutzgüter Luft u. Klima

Luft
Im Umfeld des Plangebiets bestehen keine Ge-
ruchsvorbelastungen. Die Beurteilung von Ge-
rüchen aus Gülleausbringung auf umgebenden 
landwirtschaftlichen Flächen ist gemäß dem 
Kommentar zu Anhang 7 der TA Luft ist bei der 
Bewertung der Gesamtbelastung im Rahmen der 
Regelfallbeurteilung nicht erforderlich.

Im Umfeld des Plangebiets bestehen keine we-
sentlichen Vorbelastungen durch Luftschadstoffe. 
Die offene Baustruktur und die unmittelbar an 
das Plangebiet angrenzenden Kaltluftentste-
hungsgebiete tragen zu einem ausreichenden 
Luftmassenaustausch im Geltungsbereich bei. 
Gleichwohl bestehen geringfügige Belastungen 
v.a. durch Verkehre im Umfeld des Plangebiets. 
Im Ausgangszustand wird die Bedeutung des 
Geltungsbereichs für Klima und Luft von den in-
tensiv bewirtschafteten Grünlandflächen geprägt, 
welche Kaltluftentstehungsbereiche mit positiver 
Wirkung für die umgebenden Siedlungsflächen 
darstellen. Des Weiteren sind die zahlreichen 
großen Bäume im unmittelbaren Umfeld lokalkli-
matisch wirksam.
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Klima
Im Ausgangszustand wird die Bedeutung des 
Geltungsbereichs für Klima und Luft von den in-
tensiv bewirtschafteten Grünlandflächen geprägt, 
welche Kaltluftentstehungsbereiche mit positiver 
Wirkung für die umgebenden Siedlungsflächen 
darstellen. Des Weiteren sind die zahlreichen 
Großbäume im unmittelbaren Umfeld lokalklima-
tisch wirksam. 

Der Luftstrom des Plangebiets in Voralpenla-
ge bewegt sich die Berghänge westlich des 
Geltungsbereichs talabwärts. Der Mühlstätter 
Graben lenkt hier teilweise den Luftstrom ent-
lang des Bachlaufs. Die offene Bebauung sorgt 
für eine gute Durchlüftung des Plangebiets. 
Die großflächigen Wälder und landwirtschaft-
lichen Nutzflächen im unmittelbaren Um-
feld des Planungsgebiets sorgen für einen 
mikroklimatischen Kühleffekt, welcher speziell an 
Hitzetagen gesundheitsförderlich wirkt.

Aktuell ist kein Klimagutachten für das Bearbei-
tungsgebiet veranlasst. Das Klima in Ainring ist 
mild sowie allgemein warm und gemäßigt. Der 
Niederschlag in Ainring ist hoch, auch während 
des trockensten Monats. Die Klassifikation des 
Klimas nach Köppen und Geiger lautet Cfb. In 
Ainring herrscht im Jahresdurchschnitt einer Tem-
peratur von 8,9 °C. Die jährliche Niederschlags-
menge beträgt im Durchschnitt 1.158 mm.

aus [10]

Durch die in § 1a Abs. 5 BauGB eingefügte 
Klimaschutzklausel soll der Klimaschutz bei der 
Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen in der 
Abwägung verstärkt berücksichtigt werden. Dem-
nach soll den Erfordernissen des Klimaschutzes 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, als auch durch solche, die der 
Anpassung an den Klimawandel dienen, Rech-
nung getragen werden. Wichtige Handlungsfelder 
sind die Anpassung an zukünftige klimawandelbe-
dingte Extremwetterereignisse und Maßnahmen 
zum Schutz des Klimas, wie die Verringerung des 

CO2-Ausstoßes und die Bindung von CO2 aus der 
Atmosphäre durch Vegetation.

Durch die erforderliche Neuversiegelung ist 
im Vergleich zur Bestandssituation mit einer 
Veränderung des Strahlungshaushalts und 
der Aufhitzungseffekte zu rechnen. Im Rah-
men der Grünordnung werden daher zur Mi-
nimierung negativer kleinklimatischer Effekte 
Gehölzpflanzungen zur Ein- und Durchgrünung 
des Plangebiets sowie Dachbegrünung festge-
setzt und Bestandsgehölze nach Möglichkeit 
erhalten.

Für das Schutzgut Klima sind geringe Auswirkun-
gen zu erwarten.

4.5 Schutzgüter Kultur u. Sachgüter

Weder im Umfeld noch im Plangebiet selbst ist 
im Verzeichnis des Bayerischen Landesamts für 
Denkmalpflege ein Bodendenkmal kartiert.

Im Plangebiet befindet sich derzeit als Containe-
ranlage der provisorische Kindergarten „Moos-
wichtl“.Ferner finden sich ein Vereinsheim, be-
stehende Erschließungs- und Stellplatzflächen 
sowie Freizeit- und Sportanlagen im Geltungs-
bereich. Die bestehenden baulichen Anlagen und 
Flächenbefestigungen werden gemäß Plankon-
zept ergänzt, umstrukturiert bzw. in veränderter 
Position neu errichtet.

Für die Schutzgüter Kultur- und Sachgüter sind 
aufgrund nicht bestehender Vorbelastungen 
keine Auswirkungen zu erwarten.

4.6 Schutzgut Mensch (Lärm, Erholung, 
Gesundheit)

Lärm
Im Plangebiet bestehen Vorbelastungen durch 
landwirtschaftliche Nutzung, die bestehenden 
Gemeinbedarfsnutzungen mit beigeordneten öf-
fentlichen Stellplätzen sowie die angrenzenden 
Verkehrsflächen, insbesondere die stark befah-
rene Schwimmbadstraße. Die Lärmbelastung im 
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Plangebiet wird sich nach Realisierung des Vor-
habens um eine für Einzelhandelsstandorte typi-
sche Lärmbelastung erhöhen, welche sich insbe-
sondere aus den induzierten Verkehren ergibt.

In einer schalltechnischen Untersuchung (Möhler 
+ Partner Ingenieure GmbH, Bericht Nr. 710-
02690 vom Juni 2025) wurde die Lärmsituation 
auf und durch das geplante Einzelhandelsvor-
haben prognostiziert und mit den Anforderungen 
an den Schallschutz im Städtebau entsprechend 
der DIN 18005, 16. BImSchV und der TA Lärm 
beurteilt.

Verkehrslärm

Verkehrslärm innerhalb des Plangebiets
Das Plangebiet unterliegt den Schallemissi-
onen der umliegenden Straßen- und Schie-
nenverkehrswege. Deshalb treten im Progno-
se-Nullfall entlang der nördlichen Baugrenze im 
Plangebiet der 1. Änderung des rechtskräftigen 
Bebauungsplans Beurteilungspegel von bis zu 
65/51 dB(A) Tag/Nacht auf und im Prognose-Pl-
anfall entlang der nördlichen Fassade des Plan-
gebäudes Beurteilungspegel von bis zu 67/51 
dB(A) Tag/Nacht. Die Orientierungswerte der DIN 
18005 für Gewerbegebiete von 65/55 dB(A) Tag/
Nacht können im Plangebiet folglich im Planfall 
nicht durchgehend eingehalten werden.

Entsprechend der Systematik der DIN 18005 
können Überschreitungen der Orientierungs-
werte des Beiblatts 1 in gewissem Rahmen mit 
sonstigen städtebaulichen Belangen abgewogen 
werden, wobei die Einhaltung der Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV i. d. R. einen ge-
wichtigen Hinweis dafür darstellt, dass einer Ab-
wägung keine grundsätzlichen schalltechnischen 
Gesichtspunkte entgegenstehen und (noch) ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorliegen. 
Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
betragen für Gewerbegebiete 69/59 dB(A) 
Tag/Nacht. Die Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV können innerhalb der Baugrenzen so-
wohl im Nullfall als auch im Planfall eingehalten 
werden. Aufgrund der Verkehrslärmimmissionen 

im Plangebiet werden keine Schallschutzmaß-
nahmen notwendig.

Allgemein gilt, dass sich die Anforderungen an 
den Schallschutz von Außenbauteilen (Wände, 
Fenster usw.) aus der DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“ ergeben.

Aufgrund des Art. 13 Abs. 2 BayBO und der 
Bayerischen Technischen Baubestimmungen 
(BayTB), Ausgabe November 2023, ist der/die 
Bauherr/in verpflichtet, die hierfür erforderlichen 
Maßnahmen nach der Tabelle 7 der DIN 4109-
1, Januar 2018 im Rahmen der Bauausführungs-
planung zu bemessen. Die Lärmpegelbereiche 
nach DIN 4109 werden im Rahmen der verbind-
lichen Bauleitplanung nicht festgesetzt, sondern 
lediglich die Anwendung der DIN 4109. Im Rah-
men der Bauausführungsplanung sind bei der 
Dimensionierung des Schalldämm-Maßes der 
Außenbauteile die Nebenbestimmungen, insb. 
beim Zusammenwirken von Gewerbe- und Ver-
kehrslärm zu berücksichtigen.

Auswirkungen auf die Nachbarschaft
Im Rahmen der Umweltprüfung ist die verkehrliche 
Auswirkung der Planung auf die Nachbarschaft 
darzustellen und zu bewerten. Das Planvorha-
ben führt durch Fassaden- und Wandreflexionen, 
durch Abschirmungen aufgrund der Planbebau-
ung sowie aufgrund der Änderung von Verkehrs-
mengen zu einer Änderung der Verkehrslärm-
situation in der Nachbarschaft. Die DIN 18005 
enthält keine Regelungen zum Umgang mit Pe-
gelerhöhungen infolge eines Bebauungsplans. 
Die Auswirkungen des Planvorhabens werden 
daher im Hinblick auf die Verkehrslärmsituation 
für die betroffene Nachbarschaft hilfsweise nach 
den Maßgaben der 16. BImSchV bewertet.

Aufgrund der Verkehrsmehrung im Prognose- 
Planfall ist bei einer hilfsweisen Bewertung der 
Auswirkung der Planung auf die Gesamtlärmsi-
tuation nach den Maßgaben der 16. BImSchV 
rechnerisch eine wesentliche Erhöhung des Ver-
kehrslärmpegels von > 0,1 dB(A) ausgehend 
von 70/60 dB(A) im Tagzeitraum zu erwarten. 
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Davon betroffen ist ein Bestandsgebäude an der 
Schwimmbadstraße. Es könnten sich Ansprüche 
auf Schallschutzmaßnahmen oder Entschädi-
gung dem Grunde nach ergeben. Diese scheinen 
unter dem folgenden Aspekt abwägungsfähig:

Anerkanntermaßen sind solche Interessen nicht 
schutzwürdig, auf deren Beeinträchtigung sich die 
Betroffenen grundsätzlich einstellen müssen (vgl. 
BVerwG – 4NB 11/91, B. v. 19.02.1992). Hierzu 
zählen durch weiträumige Änderungen des Ver-
kehrsaufkommens und der Verkehrsströme be-
dingte Lärmbelästigungen (vgl. BVerwG – 11B 
65/96, B. v. 11.11.1996), so dass kein Straßen-
anlieger dahingehend geschützt ist, dass be-
dingt durch Änderungen der Verkehrsplanungen 
der Verkehr in seiner Straße zunimmt (vgl. OVG 
Schleswig-Holstein – 4K 9/91, Urt. v. 28.09.1994).

Anlagenlärm

Anlagenlärm außerhalb des Plangebiets
Durch die Gewerbegebiete in der östlichen und 
nördlichen Nachbarschaft treten im Plangebiet 
entlang der Baugrenzen Beurteilungspegel von 
bis zu 54/43 dB(A) Tag/Nacht auf. Bei einer hilfs-
weisen Beurteilung der Schallimmissionen des 
Sondergebiets mit gewerblicher Nutzung anhand 
der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Ge-
werbegebiete von 65/50 dB(A) Tag/Nacht treten 
somit keine Überschreitungen der Immissions-
richtwerte innerhalb der Baugrenzen auf.

Anlagenlärm innerhalb des Plangebiets
Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Anlagenlär-
memissionen aus dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplans wird die Sondergebietsfläche 
im Plangebiet im Rahmen der verbindlichen 
bauleitplanung durch die Festsetzung eines 
Schallemissionskontingents nach der DIN 45691 
(Stand Dezember 2006) beschränkt.

In einem iterativen Verfahren wurde für das ge-
plante Sondergebiet ein Basis-Emissionskon-
tingent von LEK = 59/46 dB(A) Tag/Nacht nach 
DIN 45691 bestimmt, so dass die maßgebenden 

Planwerte unter Berücksichtigung der Vorbelas-
tung in der gesamten Nachbarschaft eingehalten 
bzw. unterschritten werden.

In der Nachbarschaft mit deutlichen Unterschrei-
tungen der Immissionsrichtwerte kann die Rich-
tungsabhängigkeit der Geräuschabstrahlung 
zudem planerisch durch die Festsetzung von 
richtungsbezogenen Zusatzkontingenten berück-
sichtigt werden, damit die zukünftigen Nutzungen 
nicht unnötig eingeschränkt werden.

aus [15]

Für das Schutzgut Mensch sind durch Lärm ge-
ringe Auswirkungen zu erwarten.

Luftschadstoffe
Im Plangebiet bestehen Vorbelastungen v.a. 
durch Stäube aus der landwirtschaftlichen Nut-
zung und aus den Verkehren auf den angren-
zenden Verkehrsflächen. Die Staubbelastung im 
Plangebiet wird sich nach Realisierung des Vor-
habens tendenziell verbessern.

Die Festsetzungen zur Grünordnung und zur Ge-
staltung baulicher Anlagen einschließlich deren 
Erschließungsflächen wirken auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung den negativen Auswir-
kungen der Planung auf die Schutzgüter entge-
gen, die Staubbindung wird gezielt gefördert.

Für das Schutzgut Mensch sind durch 
Luftschadstoffe geringe Auswirkungen zu 
erwarten.

Verkehr
Südlich von Ainring verläuft die Autobahn A8, mit 
der Ainring durch die Bundesstraßen B20 und die 
B304 verbunden ist. Vor allem die Gewerbegebie-
te in den Ortsteilen Mitterfelden, Feldkirchen und 
Hammerau profitieren von dieser günstigen Ver-
kehrslage. Die Bundesstraße B20 verläuft direkt 
durch den Hauptort und stellt eine hervorragende 
Anbindung der Gemeinde an die nächstliegenden 
Städte Freilassing und Bad Reichenhall her. Mit 
der B304 führt eine weitere Bundesstraße durch 
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das Gemeindegebiet, die eine Verbindung über 
Teisendorf Richtung Westen nach Traunstein her-
stellt und das nordwestliche Gemeindegebiet mit 
Freilassing verbindet. Das weitere Straßennetz 
in der Gemeinde bilden die Kreisstraßen BGL10 
und BGL18 sowie Gemeindestraßen. 

Durch  Ainring verläuft die Bahnstrecke 
Freilassing- Bad Reichenhall. Im Personenver-
kehr existieren auf dieser Strecke der Haltepunkt 
Ainring und der Bahnhof Hammerau. Die Bahn-
strecke Rosenheim - Salzburg führt ebenfalls 
durch das Gemeindegebiet im Norden über Straß, 
Niederstraß und Mühlreit. An dieser Strecke exis-
tieren aber keine Haltestationen innerhalb der 
Gemeinde. Die nächstgelegenen befinden sich in 
Freilassing und Teisendorf. 

Im Plangebiet bestehen kaum verkehrliche 
Vorbelastungen, jedoch auf den angrenzenden 
Straßenverkehrsflächen, insbesondere auf der 
Schwimmbadstraße (BGL 18). 

Die verkehrliche Belastung im Plangebiet wird 
sich durch den neu entstehenden Einzelhandels-
standort deutlich erhöhen. Das Baugebiet ist je-
doch leistungsfähig an das örtliche und überord-
liche Verkehrssystem angebunden. Die Verkehre 
im Plangebiet werden durch die voneinander ge-
trennten Zu- / Abfahrten für Besucher und Mitar-
beiter bzw. Anlieferverkehre entzerrt. 

Durch die PTV Transport Consult GmbH 
wurde eine Verkehrsuntersuchung mit kon-
kretem Bezug zum Einzelhandelsvorhaben 
durchgeführt. Das Gutachten ist Bestandteil 
der Verfahrensunterlagen und liegt dem Be-
bauungsplan einschließlich Begründung und 
Umweltbericht zugrunde.

Mit der vorliegenden Untersuchung wurden die 
verkehrlichen Auswirkungen des geplanten Neu-
verkehrs durch die Einzelhandelsnutzungen ana-
lysiert. In der heutigen Bestandssituation weisen 
alle untersuchten Knotenpunkte eine ausreichen-
de Leistungsfähigkeit auf.

Im Prognose-Nullfall 2035 – ohne zusätzlichen 
Gebietsverkehr – führen die erwarteten Verkehrs-
zuwächse zu moderaten Erhöhungen der Warte-
zeiten an einzelnen Knotenpunkten. Dennoch 
bleibt die Leistungsfähigkeit des Netzes insge-
samt erhalten.

Die zusätzliche Belastung durch den geplanten 
Gebietsverkehr führt zu geringfügigen Verände-
rungen der Wartezeiten an den Knotenpunkten. 
Aufgrund des minimalen Effekts sind keine rele-
vanten Beeinträchtigungen der Leistungsfähig-
keit zu erwarten. Das Verkehrsnetz bleibt auch 
unter Berücksichtigung des Neuverkehrs leis-
tungsfähig. Es treten keine Verschlechterungen 
in den Qualitätsstufen auf.

Maßgeblich für die beobachteten Änderungen 
der Wartezeiten sind primär die allgemeinen Ver-
kehrssteigerungen im Prognosezeitraum, nicht 
der zusätzliche Neuverkehr. Die geplante Neu-
ansiedlung kann somit verträglich in das beste-
hende Verkehrsnetz integriert werden. Dabei sind 
die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen im Be-
reich der Anbindung zu beachten, um eine ver-
kehrlich sichere und konfliktarme Erschließung 
zu gewährleisten.

aus [17]

Für das Schutzgut Mensch sind durch Verkehr 
geringe Auswirkungen zu erwarten.

Abfall
Die Abfallentsorgung erfolgt im gemeindeüblichen 
Rahmen auf Landkreisebene. Am Tag der Lee-
rung ist der Abfall an der nächstgelegenen, von 
den Entsorgungsfahrzeugen befahrene Straße 
bereitzustellen, sofern der Abfall nicht durch den 
Betreiber entsorgt wird.

Für das Schutzgut Mensch sind durch Abfall ge-
ringe Auswirkungen zu erwarten.
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Regelung nach Störfall-Verordnung
Innerhalb und im Umkreis des Planungsgebiets 
sind keine Störfallbetriebe im Sinne der Se-
ve-so-III-Richtlinie bekannt (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe j BauGB).

Zusammenfassend bewertet ergeben sich auf 
das Schutzgut Mensch durch die Neuaufstellung 
des Bebauungsplans keine bzw. geringfügig po-
sitive Auswirkungen.
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4.7 Bewertung der Auswirkungen der 
Planung auf die Schutzgüter

Schutzgut Anlagebedingte Auswirkungen auf die Schutzgüter

Mensch

 ● Lärm

 ● Verkehr

 ● Abfall

gering

gering

gering

Pflanzen gering

Tiere gering

Boden / Fläche mäßig

Wasser gering - mäßig

Klima gering

Luft gering

Landschaftsbild / Erholung gering

Sach- und Kulturgüter keine
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5 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

5.1 Schutzgüter Boden u. Wasser

Für die natürlichen Bodenfunktionen ergeben sich 
bei Nichtdurchführung der Planung aufgrund der 
ausfallenden, neuen Eingriffe keine zusätzlichen 
Auswirkungen. Die Flächen des Plangebiets sind 
durch landwirtschaftliche und freizeitliche Nut-
zung bereits anthropogen überprägt. Die natür-
lichen Bodenfunktionen bleiben bei Nichtdurch-
führung der Planung in den nicht anthropogen 
beeinträchtigten bzw. naturnahen Bereichen er-
halten, ebenso aber auch die bereits versiegelten 
Flächen, die mit der Planung zum Abbruch vorge-
sehen sind (Stellplätze).

Für die Grundwasserneubildung ergibt sich bei 
Nichtdurchführung der Planung aufgrund der 
nicht vorhandenen Flächenversiegelung keine 
Auswirkungen.

Bei Nichtdurchführung ergeben sich keine Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser. 
Vorhandene Beeinträchtigung der Schutzgüter 
Boden und Wasser bleiben bei Nichtdürchfüh-
rung der Planung bis auf Weiteres bestehen.

5.2 Schutzgüter Pflanzen und Tiere

Das Plangebiet wird nach Umsetzung der 
Maßnahmen der Grünordnung diesbezüglich 
aufgewertet.

Die durch die Maßnahmen der Grünordnung im 
Vergleich zum Bestand zu erwartenden Verbes-
serungen für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere 
würden bei Nichtdurchführung der Planung nicht 
entstehen.

Bei Nichtdurchführung ergeben sich keine Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen und 
Tiere.

5.3 Schutzgüter Luft u. Klima

Bei Nichtdurchführung der Planung erge-
ben sich keine (kleinflächigen) Versiegelun-
gen im Plangebiet. Entsprechend sind keine 

negativen kleinklimatischen Auswirkungen zu 
erwarten. Die unbebauten Flächen dienen der 
Kaltluftentstehung.

Bei Nichtdurchführung ergeben sich keine Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima.

5.4 Schutzgüter Landschaft u. Erholung

Für das Landschaftsbild und die Erholung spie-
len die Flächen im Plangebiet eine untergeord-
nete Rolle, da es sich bis auf den Radweg und 
kleinräumige Teilflächen um eine landwirtschaft-
lich genutzte Hauptfläche handelt.

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die 
Schutzgüter Landschaft u. Erholung in ihrer jetzi-
gen Form unbeeinträchtigt erhalten. Das Plange-
biet wird weiterhin landwirtschaftlich genutzt.

5.5 Schutzgüter Kultur- u. Sachgüter

Die hochwertigen Sachgüter in Form des EDE-
KA-Marktes, der Stellplätze sowie der neuen 
Sport- und Freizeitanlagen entstehen bei Nicht-
durchführung der Planung nicht.

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die 
Schutzgüter Kultur- und Sachgüter in ihrer jetzi-
gen Form unbeeinträchtigt erhalten.

5.6 Schutzgut Mensch (Lärm, Erholung, 
Gesundheit)

Von den landwirtschaftlich und freizeitlich ge-
nutzten Flächen im Plangebiet und angrenzen-
den Flächen kann es zu unvermeidbaren Lärm-, 
Staub- und Geruchsemissionen kommen. Diese 
können auch am Wochenende, Sonn- und Feier-
tagen auftreten und sind im ortsüblichen Umfang 
zu dulden. Die bestehende Wohnbebauung, die 
Schule, der geschosswohnungsbau und das Ge-
werbegebiet sind am Ortsrand durch die landwirt-
schaftliche Nutzung vorgeprägt.

Die gegebenen Vorbelastungen (v.a. Lär-
mimmissionen) durch Verkehre auf privaten 
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und öffentlichen Verkehrsflächen (Salzstraße, 
Schwimmbadstraße) bleiben für das Schutzgut 
Mensch bei Nichtdurchführung der Planung un-
verändert erhalten.

Im Prognose-Nullfall 2035 – ohne zusätzlichen 
Gebietsverkehr – führen die erwarteten Verkehrs-
zuwächse zu moderaten Erhöhungen der Warte-
zeiten an einzelnen Knotenpunkten.

aus [17]

Die Vorbelastungen für das Schutzgut Mensch 
bleiben bei Nichtdurchführung der Planung ent-
sprechend bestehen.
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6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltauswirkungen

6.1 Maßnahmen zur Vermeidung u. Mini-
mierung (Arten- u. Naturschutz)

Laut § 13 Bundesnaturschutzgesetz sind „er-
hebliche Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft (...) vom Verursacher vorrangig zu 
vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beein-
trächtigungen sind durch Ausgleichs- oder Er-
satzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich 
ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren.

6.1.1 Vermeidungsmaßnahmen

Mit der Aufstellung der 1. und 2. Änderung 
des Bebauungsplans „Mitterfelden Nordwest 
- Gemeindebedarfsflächen“ mit integriertem 
Grünordnungsplan sowie der 6. Änderung des 
Flächennutzungsplans im Parallelverfahren er-
folgt die Ausweisung als Sonstiges Sondergebiet  
(SO) „Großflächiger Einzelhandel“ mit der 
Zweckbestimmung „Einzelhandel und großflä-
chiger Einzelhandel“ sowie die Ausweisung von 
Gemeinbedarfsflächen für Freizeit- und Sportan-
lagen mit beigeordneten öffentlichen Stellplätzen. 
Die Flächen im Plangebiet sind bereits erschlos-
sen und können an bestehende Infrastrukturein-
richtungen angeschlossen werden.

Nachfolgend werden schutzgüterbezogen die  
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
dargestellt.

Schutzgut Arten- und Lebensräume
 ● Keine Überplanung naturschutzfachlich wert-

voller Bereiche (z. B. amtlich kartierte Bioto-
pe, Bodendenkmäler und Geotope, Böden 
mit sehr hoher Bedeutung als Archiv der 
Natur- Kulturgeschichte gemäß § 2 BBod-
SchG), v. a. benachbarter Ausgleichsflächen.

 ● Vermeidung mittelbarer Beeinträchtigungen 
von Lebensräumen und Arten durch Isolati-
on, Zerschneidung und Stoffeinträge.

 ● Erhalt schutzwürdiger Gehölze, Einzelbäu-
me, Baumgruppen und Alleen soweit im 
Rahmen der Festsetzungen möglich.

 ● Verbot tiergruppenschädigender Bauweise 
von Einfriedungen.

 ● Sicherung erhaltenswerter Bäume und 
Sträucher, auch im Bereich von Baustellen.

 ● Artenschutzfachliche Vermeidungsmaßnah-
men gem Kapitel 4.2.1

Schutzgut Boden und Flächen
 ● Anpassung des Baugebiets an den Gelän-

deverlauf zur Vermeidung größerer Erdmas-
senbewegungen sowie von Veränderungen 
der Oberflächenformen.

 ● Schichtgerechte Lagerung und ggf. Wieder-
einbau des Bodens im Zuge der Herstellung 
des Baugebiets.

 ● Vermeidung von Bodenkontamination, von 
Nährstoffeinträgen in nährstoffarme Böden 
und von nicht standortgerechten Bodenver-
änderungen.

 ● Schaffung kompakter Anlagenstrukturen zur 
Vermeidung von Flächenversiegelung und 
Zerschneidung von Lebensräumen.

 ● Biodiversität durch Schaffung differenzierter 
Grünräume.

 ● Vernetzung von großräumigen Grünstruk-
turen.

Schutzgut Klima/Luft
 ● Erhalt kleinklimatisch wirksamer Flächen, 

(z. B. Kaltluftentstehungsgebiete) durch Ver-
meidung nicht notwendiger Versiegelung.

 ● Vermeidung von Aufhitzungseffekten durch 
Maßnahmen der Grünordnung und der bauli-
chen Gestaltung, u.a. durch Festsetzung von 
extensiv begrünten Flachdächern.
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Schutzgut Landschaftsbild
 ● Erhalt wertvoller Landschaftselemente (z. B. 

Einzelbäume) und Biotopstrukturen im bzw. 
angrenzend an das Plangebiet.

Schutzgut Wasser
 ● Vermeidung von Grundwasserabsenkun-

gen infolge von Tiefbaumaßnahmen durch 
die Beschränkung der Zulässigkeit von 
baulichen Anlagen, die das Gelände le-
diglich unterbauen, auf die überbaubaren 
Grundstücksflächen.

 ● Vermeidung von Grundwasseranschnitten 
und Behinderung seiner Bewegung infolge 
von Tiefbaumaßnahmen aus den zuvor ge-
nannten Gründen.

 ● Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bo-
dens durch Verwendung versickerungsfähi-
ger Belege auf Stellplatzflächen.

6.1.2 Minimierungsmaßnahmen

Die Maßnahmen der Grünordnung dienen auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung insbe-
sondere der Ein- und Durchgrünung sowie dem 
Erhalt und der Weiterentwicklung der überge-
ordneten Grünstrukturen des Plangebiets. Vor-
rangige Ziele der Festsetzungen zur Gestaltung 
baulicher Anlagen sind die Einbindung des EDE-
KA-Marktes in das Orts- und Landschaftsbild 
sowie die Berücksichtigung ökologischer Ge-
sichtspunkte in der Siedlungsentwicklung.

So sind eine Ortsrandeingrünung in Richtung 
Nordosten und Nordwesten mittels Baum- und 
Strauchpflanzungen sowie der Erhalt bestehen-
der Einzelbäume und Gehölzstrukturen, außer-
dem die Schaffung öffentlicher Grünflächen im 
Übergang des Sondergebiets zu den angrenzen-
den Gemeinbedarfsflächen sowie die Einbindung 
der baulichen Anlagen in den landschaftlichen 
Kontext vorgesehen. 

Zur Durchgrünung des Plangebiets werden in 
den verbindlichen Bauleitplänen Einzel- sowie 

Baumgruppen- unfd Heckenpflanzungen festge-
setzt, welche auch der Beschattung der geplan-
ten Erschließungs- und Platzflächen dienen. 

Die Festsetzungen zur Dachbegrünung dienen 
der Pufferung von Niederschlagswasser, der 
Reduzierung von Aufhitzungseffekten bzw. der 
Erzeugung von Verdunstungskühle sowie der 
Staubbindung. Letztlich sind die Verbesserung 
des Mikroklimas und die Reaktion auf Umwelt-
risiken wesentlicher Aspekt des ökologischen 
Planungsansatzes.

Die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
festgesetzten Maßnahmen zum Schallimmissi-
onsschutz vermeiden negative Auswirkungen auf 
das Schutzgut Mensch.

6.2 Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung, Ausgleichs-
bedarf

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (§ 15 BNat- 
SchG), Bayerischem Naturschutzgesetz (Art. 8, 
BayNatSchG) und Baugesetzbuch (§ 1a BauGB) 
müssen bei der Planung von Bauvorhaben nicht 
vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft 
ausgeglichen werden.

Der naturschutzrechtliche Eingriff wird auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, separat 
nach 1. und 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Mitterfelden Nordwest - Gemeinbedarfsflä-
chen“, in Anlehnung an den Leitfaden „Bauen 
im Einklang mit Natur und Landschaft“ (De-
zember 2021) zur Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung des Bayerisches Staats- 
ministeriums für Landesentwicklung und Umwelt- 
fragen (StMLU) bilanziert. Bei Bedarf werden 
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt.
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7 Überwachung / Monitoring

7.1 Beschreibung der geplanten Maß-
nahmen zur Überwachung der erheb-
lichen Auswirkungen der Durchfüh-
rung des Bebauungsplans

Folgende Monitoring-Maßnahmen sind vorha-
benbezogen durch die Gemeinde Ainring oder 
Dritte vorzusehen:

7.1.1 Maßnahmen während der Bauphase / 
Bauantragsstellung

 ● Überwachung der abfallwirtschaftlichen, bo-
denschutzrechtlichen und arbeitsschutz-
rechtlichen Belange.

 ● Überwachung möglicher Grundwasserbeein-
trächtigungen.

 ● Überprüfung, ob durch Baumaßnahmen 
Lärmbeeinträchtigungen entstehen.

 ● Überwachung der Einhaltung des Schutzes 
von Bäumen und Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen gem. DIN 18920 bzw. 
R SBB.

 ● Überwachung der Einhaltung des Schut-
zes von Lebensräumen die an das Bau-
feld angrenzen. Durchführung von Schutz- 
maßnahmen an Bäumen, Pflan zenbe- 
ständen und Vegetationsflächen gem. DIN 
18920 bzw. R SBB.

 ● Überwachung einer ungehinderten Zufahrt 
für Einsatzfahrzeuge (z. B. Feuerwehr) zu 
den anliegenden Grundstücken.

 ● Überwachung der Umsetzung der festge-
setzten artenschutzfachlichen Maßnahmen.

7.1.2 Maßnahmen während der Betrieb-
sphase

 ● Überwachung der Herstellung und der Wirk-
samkeit der festgesetzten natur- und arten-
schutzrechtlichen Maßnahmen.

 ● Überprüfung möglicher Nachbarschaftsbe-
einträchtigungen in der Betriebsphase.

 ● Regelüberprüfung (Wasser, Luft, Abfall) 
durch Auswerten von Umweltinformationen 
der zuständigen Behörden.

 ● Einzelfallprüfungen auf Hinweise von Behör-
den und der Öffentlichkeit.
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8 Planungsalternativen

Auf Kapitel 4 der Begründung wird verwiesen.
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9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

9.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bau-
leitplans

Der Gemeinderat Ainring hat in seiner Sitzung am 
23.01.2024 die 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Mitterfelden Nordwest - Gemeinbedarfsflä-
chen“ beschlossen. Zweck der 1. Änderung des 
Bebauungsplans ist es, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Ansiedlung von großflächi-
gem Einzelhandel in siedlungsintegrierter Lage 
zu schaffen, um bestehende Einzelhandelsstruk-
turen in der Gemeinde zu ersetzen und bedarfs- 
und nachfragegerecht zu ergänzen. So soll die 
Gemeinde Ainring auch künftig ihrem landespla-
nerischen Versorgungsauftrag als Grundzentrum 
nachkommen und ein ausreichendes Angebot 
zur Deckung des Grundbedarfs der Bevölkerung 
vorhalten können.

Die derzeit in diesem Bereich festgesetzten Frei-
zeit- bzw. Sportanlagen sollen im unmittelbaren 
Umfeld jedoch weiterhin nachgewiesen werden. 
Hierzu werden im Rahmen der 2. Änderung des 
Bebauungsplans die bestehenden und geplanten 
Schul- und Freizeitanlagen neu organisiert, wobei 
auch Bereiche nördlich der Kreisstraße BGL 18, 
unmittelbar am Schwimmbad und dessen Stell-
plätzen gelegen, einbezogen werden.

Für die geplanten Nutzungen im Bereich Mitter-
felden, Nähe Kreisverkehr Schmidinger Weiher, 
südlich und nördlich der Schwimmbadstraße, ist 
auch eine Änderung des Flächennutzungsplans 
erforderlich. Am 18.02.2025 hat der Gemeinderat 
Ainring daher die 6. Änderung des Flächennut-
zungsplans im Parallelverfahren zu vorgenannten 
Änderungen des rechtskräftigen Bebauungsplans 
beschlossen. Durch diese Änderungsverfahren 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Neuordnung der Freizeitanlagen im Süden 
der Schwimmbadstraße, die Neuschaffung von 
Pkw-Stellplätzen östlich des Schwimmbadgelän-
des und für die Ausweisung eines Sondergebie-
tes für großflächigen Einzelhandel geschaffen 
werden.

9.2 Standort

Das Plangebiet befindet sich in der Gemein-
de Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, 
Bezirk Oberbayern. Der Geltungsbereich der 
6. Änderung des Flächennutzungsplans liegt am 
nordwestlichen Ortsrand des Ortsteils Mitter-
felden und umfasst gesamt ca. 28.190 m². Der 
Geltungsbereich umfasst folgende Grundstücke 
der Gemarkung Ainring: Fl.Nr. 370 (Tfl.), 457 
(Tfl.), 627 (Tfl.), 628 (Tfl.), 629, 629/1 (Tfl.), 629/2, 
632/1 (Tfl.), 2381 (Tfl.), 2382 (Tfl.), 2384, 2946 
(Tfl.), 2948 (Tfl.).

Der Geltungsbereich wird im Osten durch die 
Salzstraße sowie nördlich und westlich durch 
die Schwimmbadstraße (BGL 18) begrenzt. 
Teilflächen des Geltungsbereich befinden sich 
nördlich der Schwimmbadstraße östlich des be-
stehenden Freibads. Das Plangebiet wird derzeit 
landwirtschaftlich bzw. als Stellplatzfläche ge-
nutzt, auf Teilflächen befindet sich der proviso-
rische Standort des Kindergartens „Mooswichtl“ 
Mitterfelden.

Die Flächen im Geltungsbereich werden als Ge-
meinbedarfsflächen und randlich als öffentliche 
Verkehrsflächen dargestellt. Im Osten und im 
Westen des Plangebiets sind Erdgashochdruck-
leitungen der Energienetze Bayern eingetragen. 

Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet finden 
sich Hinweise zu Überschwemmungsbereichen 
sowie Wander- und Radwegen. Von Westen kom-
mend und die Schwimmbadstraße nach Nord-
westen fortführend ist ein örtlicher Wander- und 
Radweg dargestellt. Der entlang der Schwimm-
badstraße erfasste Überschwemmungsbereich 
beruht auf Aussagen der Feuerwehr Ainring, wo-
nach der Bereich in den letzten Jahren gefährdet 
und von Überschwemmungen betroffen war. 

Vor allem im Bereich der Schulsportanlagen und 
des Freibads sind bestehende Gehölze (Bäume, 
Sträucher, Baumgruppen, Feldgehölze) mit dem 
Ziel des Erhalts und einem Ersatz im Falle eines 
Verlusts dargestellt. 
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Auf den zwischenzeitlich durch den Bebauungs-
plan „Mittelfelden Nordwest - Gemeinbedarfsflä-
chen“ überplanten Bebauungsplan „Mitterfelden 
A“ mit dessen rechtskräftigen Änderungen wird 
hingewiesen.

Die Festsetzungen der 1. Änderung bzw. der 2. 
Änderung des Bebauungsplans „Mitterfelden 
Nordwest - Gemeinbedarfsflächen“ berücksichti-
gen vorgenannte Darstellungen des Flächennut-
zungsplans nicht, der Flächennutzungsplan wird 
daher im Parallelverfahren im Rahmen der 6. Än-
derung fortgeschrieben.

9.3 Flächennutzung

Die Flächen im Plangebiet werden als Sonder-
baufläche (Sonstiges Sondergebiet nach § 11 
Abs. 1 und § 11 Abs. 2 BauNVO) mit der 
Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhan- 
del“, als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweck- 
bestimmung Freizeit- und Sportanlage sowie 
als öffentliche Verkehrsfläche, teilweise mit der 
Zweckbestimmung Parkplatzfläche, dargestellt.

So sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für einen Nahversorgungsstandort 
im östlichen Plangebiet und für eine Neuord-
nung der bisher an dieser Stelle bestehenden 
bzw. planungsrechtlich gesicherten Spiel- und 
Sporteinrichtungen schaffen werden. Die Dar-
stellungen der vorbereitenden Bauleitplanung 
werden im Zuge der 1. und 2. Änderung des 
Bebauungsplans Mitterfelden Nordwest - Ge-
meinbedarfsflächen“ auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung konkretisiert.

9.4 Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen des Vorhabens

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine Umwelt-
prüfung durchgeführt und die voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen ermittelt. Diese wird im 
Umweltbericht beschrieben und bewertet.

Die Beschreibung des derzeitigen Umweltzu-
stands erfolgt in der Bestandsaufnahme. Dort 
werden die einzelnen Umweltbelange nach ihrer 
Funktion im Naturhaushalt und in der Umwelt 
des Menschen gemäß ihrem derzeitigen Zustand 
beschrieben und hinsichtlich ihrer Bedeutung im 
Naturhaushalt bzw. in der Umwelt des Menschen 
bewertet.

In der Wirkungsprognose werden die zu erwar-
tenden Umweltauswirkungen des Vorhabens be-
schrieben. Die zu erwartenden vorhabensbezo-
genen Auswirkungen werden dabei dem Nullfall 
bei Nichtdurchführung der Planung gegenüber-
gestellt. Bei Feststellung erheblicher Auswirkun-
gen wird geprüft, ob diese durch Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung auf ein unerheb-
liches Maß reduziert werden können. Zusätzlich 
wird dargestellt, durch welche Maßnahmen zum 
Ausgleich die nicht vermeidbaren Beeinträchti-
gungen kompensierbar sind.

Der Umweltprüfung in der vorliegenden Fassung 
sowie der Bearbeitung des Umweltberichts wur-
den die folgenden Gutachten zugrunde gelegt, wel-
che auch Bestandteil der Verfahrensunterlagen 
zur verbindlichen Bauleitplanung sind:

 ● CIMA Beratung + Management GmbH: Städ-
tebauliche und landesplanerische Verträg-
lichkeitsanalyse Nahversorgung in Ainring, 
Stand 22.05.2024. München 2024

 ● Fachbüro Biologie Christoph Junge: Bebau-
ungsplan „Gemeinbedarfsflächen Mitterfel-
den Nord-West“ Fachbeitrag zur speziellen 
artenschtzrechtlichen Prüfung (saP), Stand 
08.10.2021 mit faunistischer Kartierung, 
Stand 07.10.2021, Bad Berneck i.F. 2021

 ● Max Zickler M.Sc. (TUM) Umweltplanung/
Ingenieurökologie: Naturschutzfachliche An-
gaben zum Artenschutz, Stand 15.05.2025. 
Wasserburg 2025

 ● aquasoli Ingenieurbüro: Planungsgebiet 
Nordwest Gemeinbedarfsflächen, Gemeinde 
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Ainring - Mühlstätter Graben, Gewässer III. 
Ordnung - Hydrotechnische Stellungnahme, 
Stand 17.11.2021. Siegsdorf 2021

 ● aquasoli Ingenieurbüro: Bau eines Nahver-
sorgungszentrums der ALUEDA Südbayern 
GmbH, Überplanung Flurnummer 629 (Ge-
markung Ainring), Mühlstätter Graben, Ab-
schnitt Gewässer III. Ordnung, Hydrtech-
nisches Gutachten (Fortschreibung zur 
hydrologischen Untersuchung aus 2021), 
Stand 23.04.2025 mit Ergänzung vom 
02.06.2025. Siegsdorf 2025

 ● Logo verde Stadtplaner und Landschafts- 
architekten GmbH: Umweltverträglichkeits-
vorprüfung - Allgemeine Vorprüfung im Ein-
zelfall, Stand 04.04.2025, Landshut 2025

 ● PTV Transport Consult GmbH: Verkehrs- 
untersuchung Ainring - Mitterfelden Einzel-
handel, Stand 28.05.2025. Karlsruhe 2025

 ● Dipl. Geol. F. Ohin GmbH: Geotechnisches 
Baugrundgutachten Bauvorhaben Ainring, 
Salzstraße / Parkplatz Erlebnisbad, Stand 
02.04.2024 / 19.05.2025. Rohrdorf 2024 / 
2025

 ● Möhler + Partner Ingenieure GmbH: 
Schalltechnische Untersuchung 1. Änderung 
des Bebauungsplans „Mitterfelden Nordwest 
– Gemeinbedarfsflächen“, Gemeinde Ainring, 
Stand 06.06.2025. München 2025

Die gewählten Abgrenzungen sind den jeweiligen 
Gutachten zu entnehmen.

9.5 Prognose bei Nichtrealisierung des 
Planes (Nullfall)

Mit der Umsetzung der Planung ist auch ein kon-
kreter Eingriff bzw. eine Veränderung der beste-
henden Situation verbunden. Die aktuelle Situ-
ation könnte bei Nichtumsetzung der Planung 
erhalten werden.

Im Hinblick auf die Schutzgüter Wasser, Luft und 
Klima, Landschaftsbild, Sach- und Kulturgüter, 
v.a. aber für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, 
käme es zu keinen Eingriffen bzw. Veränderungen.

Vorhandene Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
bleiben bei Nichtdurchführung der Planung bis 
auf Weiteres jedoch bestehen.

Die bestehenden, unversiegelten Grünflächen 
tragen zur Entstehung von Kaltluft bei und wirken 
Aufhitzungseffekten kleinräumig entgegen. Luft-
belastungen durch Verkehre, gewerbliche und 
landwirtschaftliche Nutzungen in der näheren 
Umgebung sowie die Nutzungen im Plangebiet 
selbst bleiben bestehen.

9.6 Wirkungsprognose

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Be-
standsaufnahme, der Wirkungsprognose und der 
geprüften Maßnahmen zur Vermeidung und zum 
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen des Vorha-
bens tabellarisch zusammengefasst.
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Beschreibung der Umwelt Wirkung des Planes Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum 
Ausgleich

Umweltbelang Mensch, Ge-
sundheit, Bevölkerung
insgesamt
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB)

 – Vorbelastung durch beste-
hende landwirtschaftliche 
und freizeitliche Nutzung 
und Verkehre

 – bestehendes Siedlungsge-
biet in unmittelbarer Nähe

 – Erhöhung der Verkehre im, 
vom und zum Plangebiet

 – baubedingte Störwirkung 
(temporär)

 – betriebsbedingte Störwir-
kungen

 – Festsetzung von Maß-
nahmen zum Immissions-
schutz

 – Berücksichtigung einschlä-
giger Normen und Richtli-
nien bzgl. Schadstoffemis-
sionen

Umweltbelang Pflanzen
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
 – keine artenschutzrechtlich 

relevanten Pflanzenarten 
im Plangebiet

 – Versiegelung von anthro-
pogen stark überprägten 
oder extensiv befestigten 
Flächen

 – Versiegelung von Grünfla-
chen

 – Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

 – Umsetzung artenschutz-
fachlicher Minimierungs- / 
Ausgleichsmaßnahmen

 – Festsetzungen zur Grün-
ordnung

 – Nutzung vorhandener Ver-
kehrswege / sonstige Infra-
strukturen

 – Festsetzungen zum natur-
schutzfachlichen Ausgleich

Umweltbelang Tiere
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

 – potenzielle Habitate für 
kommune, teils geschütz-
te Tierarten im Plangebiet 
vorhanden

 – Eingriffe in bisher unver-
siegelte oder extensiv be-
festigte Flächen sowie in 
Vegetationsbestände mit 
folglich kleinräumigem 
Verlust von Lebensräumen 
und potenzieller Fortpflan-
zungsstätten

 – Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

 – Umsetzung artenschutz-
fachlicher Vermeidungs-
maßnahmen

 – Festsetzungen zur Grün-
ordnung

 – Festsetzung von dauerhaft 
begrünten Dächern
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Beschreibung der Umwelt Wirkung des Planes Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum 
Ausgleich

Umweltbelang Biologische 
Vielfalt
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
 – Plangebiet auch in Relati-

on zum Umfeld kein einzig-
artiges Gebiet für die biolo-
gische Vielfalt

 – Änderung der Biotoptypen-
zusammensetzung

 – Eingriff in potentielle Habi-
tate

 – s. Umweltbelange Tiere 
und Pflanzen

Umweltbelang Boden
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
 – v. a. unversiegelte, land-

wirtschaftlich genutzte Flä-
chen von Vorhaben betrof-
fen

 – Eingriffe in bisher unver-
siegelte oder extensiv be-
festigte Flächen

 – Verdichtung von Boden im 
Baufeld

 – Zerstörung von Boden-
strukturen im Baufeld bau-
licher Anlagen

 – Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

 – sparsamer und scho-
nender Umgang mit dem 
Boden

 – Wiederverwendung Ober-
boden

Umweltbelang Wasser
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
 – wild abfließendes Oberflä-

chenwasser
 – hoch anstehendes Grund-

wasser
 – Nähe zu Mühlstätter Gra-

ben, keine Hochwasserge-
fahr bei Lastfall HQ100

 – Eingriffe in bisher unver-
siegelte oder extensiv be-
festigte Flächen

 – keine Oberflächengewäs-
ser betroffen

 – Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

 – sparsamer und scho-
nender Umgang mit dem 
Boden

 – Festsetzungen zur Grün-
ordnung

 – Versickerung von Nieder-
schlagswasser

 – unter Beachtung der ein-
schlägigen gesetzlichen 
Regelungen und Vorschrif-
ten zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen 
sind keine besonderen 
vorhabenbedingten Maß-
nahmen erforderlich

 – Festsetzung von dauerhaft 
begrünten Dächern
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Beschreibung der Umwelt Wirkung des Planes Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum 
Ausgleich

Umweltbelang Luft und Klima
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
 – Vorbelastung durch beste-

hende landwirtschaftliche 
Nutzung und Verkehre

 – unversiegelte Flächen als 
kleinräumiges Kaltluftent-
stehungsgebiet

 – kleinräumige Überhit-
zungseffekte und Verlust 
von Kaltluftentstehungsflä-
chen durch Versiegelung

 – temporäre baubedingte 
Störwirkung (Stäube)

 – Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

 – sparsamer und scho-
nender Umgang mit dem 
Boden

 – Festsetzungen zur Grün-
ordnung

 – Festsetzung von dauerhaft 
begrünten Dächern

 – Berücksichtigung einschlä-
giger Normen und Richtli-
nien bzgl. Schadstoffemis-
sionen

Umweltbelang Kultur- und 
Sachgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7d 
BauGB)
 – bauliche Anlagen mit Er-

schließungsflächen und 
Gebäude stellen hochwer-
tige Sachgüter dar

 – keine Bau- und Boden-
denkmale im Plangebiet 
vorhanden

 – Schaffung hochwertiger 
Sachgüter

Wechselwirkungen zwischen 
den Umweltbelangen nach 
Buchstaben a, c und d (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7i BauGB)
 – v. a. der Wirkungspfad Bo-

den - Wasser ist durch die 
geplante zusätzliche Ver-
siegelung betroffen. Hie-
raus ergeben sich weitere 
Wechselwirkungen v. a. auf 
Pflanzen und Tiere sowie 
das Kleinklima

 – Wechselwirkungen beste-
hen zwischen Pflanzen, 
Tieren und biologischer 
Vielfalt durch den Verlust 
von Habitaten

 – zwischen Boden und 
Grundwasser aufgrund 
des Verlustes der Schutz- 
und Sorptionswirkung des 
Oberbodens

 – zwischen Boden und 
Grundwasser aufgrund 
der Beeinträchtigung der 
Grundwasserneubildung 
infolge von Flächenversie-
gelung

 – Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

 – sparsamer und schonen-
der Umgang mit dem Bo-
den

 – Festsetzungen zur Grün-
ordnung, v. a. Durchgrü-
nung und Ortsrandeingrü-
nung

 – Wiederverwendung Ober-
boden

 – Versickerung von Nieder-
schlagswasser im mög-
lichen Umfang

 – Umsetzung von arten-
schutzfachlichen Vermei-
dungsmaßnahmen
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Beschreibung der Umwelt Wirkung des Planes Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum 
Ausgleich

Umweltbelang Erhaltungs-
ziele und Schutzzwecke der 
Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB)
 – Das Plangebiet liegt in 

der Entwicklungszone 
des „Biosphärenreservats 
Berchtesgadener Land“ 
(UNESCO-BR00001)

 – keine rechtlichen Konse-
quenzen oder spezifische 
Erfordernisse

Grünordnerisch und ökolo-
gisch wirksame Maßnahmen 
sind im Bauvollzug mit hoher 
Priorität umzusetzen

Vermeidung von Emissionen, 
sachgerechter Umgang mit 
Abfällen und Abwässern
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB)

 – Festsetzung von Maß-
nahmen zum Immissions-
schutz

 – unter Beachtung der ein-
schlägigen gesetzlichen 
Regelungen und Vorschrif-
ten zum Umgang mit Ab-
fällen und Abwasser sind 
keine besonderen vorha-
benbedingten Maßnahmen 
erforderlich

Erhaltung bestmöglicher Luft-
qualität
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB)

 – Vorbelastung durch beste-
hende landwirtschaftliche 
Nutzung und Verkehre

 – Entstehung von Einkaufs-
märkten und damit verbun-
dene Verkehre

 – Erhöhung der Belastungen 
durch Anlagenbetrieb und 
damit zusammenhängen-
de Verkehre

 – unter Beachtung der ein-
schlägigen gesetzlichen 
Regelungen und Vorschrif-
ten zur Vermeidung von 
Emissionen sind keine 
besonderen vorhabenbe-
dingten Maßnahmen erfor-
derlich

 – Umliegende Kaltluftentste-
hungsgebiete werden nicht 
beeinträchtigt
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10 Zusammenfassende Erklärung

Nach § 6 Abs. 5 BauGB ist der Änderung des 
Flächennutzungsplans eine zusammenfassen-
de Erklärung beizufügen über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem 
Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus 
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit 
den geprüften, in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

Die zusammenfassende Erklärung wird nach Ver-
fahrensabschluss als eigenständiges Dokument 
erstellt und den Verfahrensunterlagen beigefügt.
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